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Wahlbekanntmachungen

1. Wahlbekanntmachungen der Verwal-
tungsgemeinschaft Lutherstadt Eisleben

Bekanntmachung der Verwaltungsgemeinschaft
Lutherstadt Eisleben

Gemäß S 38 Abs. 1 Kommunalwahlordnung für das Land Sach-
sen-Anhalt (KWO LSA) vom 24.02.1994 (GVBI. LSA S. 338) zuletzt
geändert durch Verordnung vom 02. März 2004 (GVBI. LSA
S. 1 10)  mache ich h iermi t

öffentl ich bekannt:
1. Die Wahl des Landrates wird am 22. April2OOT in der Zeit

5 .

von 08.00 bis 18.00 Uhr durchgeführ1.
Eine eventuel l  notwendig werdende St ichwahl  wi rd am
06. Mai 2OO7 in der Zeit von 08.00 bis 18.00 Uhr durch-
geführt.
Die Lutherstadt Eisleben bildet 14 Wahlbezirke.
In den Wahlbenachrichtigungen, die den Wahlberech-
t ig ten in  der  Zei t  vom 20.03.2007 b is  28.03.2007 über-
sandt  werden,  s ind der  Wahlbezi rk  und das Wahl lokal
angegeben, in dem die wahlberechtigte Person zu wäh-
len hat.
Die Wahl lokale,  d ie Zuordnung der  Straßen zu den e in-
zelnen Wahlbezirken, sind aus der beigefügten -Anlage -
ers icht l ich.
Die Gemeinde
o Bischofrode ist in 1 allgemeinen Wahlbezirk einge-

teilt. Wahlraum: Jugendraum BIS
. Hedersleben ist in 1 allgemeinen Wahlbezirk einge-

teilt. Wahlraum: Bauernstube
.  Heders leben OT Oberr ißdor f  is t  in  1 a l lgemeinen

Wahlbezirk eingeteilt. Wahlraum: Zum Konsum
. Osterhausen ist in I allgemeinen Wahlbezirk einge-

teilt. Wahlraum: Grundschule
. Schmalzerode ist in 1 allgemeinen Wahlbezirk ein-

geteilt. Wahlraum: Feuerwehrgebäude
Für d ie Landratswahl  hat  iede wählende Person e ine
Stimme.
Die Stimmzettel werden amtlich hergestellt und im Wahl-
lokal bereitgehalten. Die Stimmzettel für die Landrats-
wahl enthalten die zugelassenen Bewerbungen.
Die wählende Person gibt ihre Stimme in der Weise ab,
indem sie bei  der  Landratswahl  auf  dem St immzet te l
durch Ankreuzen oder in sonstiger Weise die Bewerbe-
rinlden Bewerber zweifelsfrei kennzeichnet, der oder dem
sie die Stimme geben wil l. (Jedoch nicht mehr als eine
Stimme auf einem Stimmzettel, der Stimmzettel ist
sonst ungültig!)
Die zu wählende Person hat sich auf Verlangen des Wahl-
vorstandes über ihre Person auszuweisen.
Wer keinen Wahlschein besitzt, kann ihre/seine Stimme
nur in dem für sie/ihn zuständigen Wahllokal abgeben.
Wahlscheininhaberinnen/Wahlscheininhaber können an
der Wahl im Wahlbereich der VGem Lutherstadt Eisleben,
für den der Wahlschein gilt, durch Stimmabgabe in einem
beliebigen Wahlbezirk dieses Wahlbereiches oder durch
Briefwahl teilnehmen.
Die Briefwahl wird in folgender Weise ausgeübt.
Die wählende Person kennzeichnet persönlich und unbe-
obachtet den Stimmzettel. Sie legt den Stimmzettel unbe-
obachtet in den amtlichen Wahlumschlag und verschließt
diesen. Sie unterschreibt unter Angabe des Orles und des
Tages die auf dem Wahlschein vorgedruckte Versicherung
an Eides statt zur Briefwahl. Sie leqt den verschlossenen

amtlichen Wahlumschlag und den unterschriebenen Wahl-
schein in  dem amt l ichen Wahlbr iefumschlag.  Sie ver-
schließt den Wahlbriefumschlag. Sie übersendet den Wahl-
brief durch die Post an die auf dem Wahlbriefumschlag
angegebene Wahlleiterin so rechtzeitig, dass der Wahl-
brief spätestens am Wahltage bis zum Ende der Wahlzeit
eingeht. Der Wahlbrief kann auch in der Dienststelle der
zuständigen Wahlleiterin abgegeben werden.

9. Die Wahl ist öffentl ich. Jedermann hat zum Wahllokal
Zutritt, soweit das ohne Störung der Wahl möglich ist.

10. Nach den Vorschriften des Strafgesetzbuches wird bestraft,
wer unbefugt wählt oder sonst ein unrichtiges Ergebnis
einer Wahl herbeiführt oder das Ergebnis fälscht.

Lutherstadt Eisleben, 02.02.2007

3e/,-
Rösler
Stadtwahlleiterin

Bekanntmachung
der Verwaltungsgemeinschaft Lutherstadt Eisleben

Gemäß $ 38 Abs. 1 Kommunalwahlordnung für das Land Sach-
sen-Anhalt (KWO LSA) vom24.02.1994 (cVBt. LSA S. 338)zuletzt
geändert durch Verordnung vom 02. März 2004 (GVBI. LSA
S. 1 10)  mache ich h iermi t

öffentlich bekannt:
1. Die Wahl des Kreistages des künftigen Landkreises Mans-

feld-Südharz wird am 22. April2OOT in der Zeit von 08.00
bis 18.00 Uhr durchgeführt.

2. Die Lutherstadt Eisleben bildet 14 Wahlbezirke.
In den Wahlbenachrichtigungen, die den Wahlberech-
t ig ten in  der  Zei I  vom 20.03.2007 b is  28.03.2007 über-'sandt  

werden,  s ind der  Wahlbezi rk  und das Wahl lokal
angegeben, in dem die wahlberechtigte Person zu wäh-
len hat.
Die Wahl lokale,  d ie Zuordnung der  Straßen zu den e in-
zelnen Wahlbezirken, sind aus der beigefügten -Anlage -
ersichtl ich.
Die Gemeinde
. Bischofrode ist in 1 allgemeinen Wahlbezirk einge-

teilt. Wahlraum: Jugendraum BIS
. Hedersleben ist in 1 allgemeinen Wahlbezirk einge-

teilt. Wahlraum: Bauernstube
.  Heders leben OT Oberr ißdor f  is t  in  1 a l lgemeinen

Wahlbezirk eingeteilt. Wahlraum: Zum Konsum
o Osterhausen ist in 1 allgemeinen Wahlbezirk einge-

teilt. Wahlraum: Grundschule
. Schmalzerode ist in 1 allgemeinen Wahlbezirk ein-

geteilt. Wahlraum: Feuerwehrgebäude
3. Für die Kreistagswahl hat jede wählende Person drei

Stimmen.
4. Die Stimmzettel werden amtlich hergestellt und im Wahl-

lokal bereitgehalten. Die Stimmzettel für die Kreistags-
wahl enthalten die im Wahlbereich 05 zugelassenen Wahl-
vorschläge und die zu gelassenen Wahlvorschlagsverbin-
dungen und die Namen der Bewerberinnen/Bewerber und
jeweils drei Felder für jede Bewerberin/jeden Bewerber zur
Kennzeichnung.

5. Die wählende Person gibt ihre Stimme in der Weise ab,
indem sie bei der Kreistagswahl auf dem Stimmzettel
durch Ankreuzen oder in sonstiger Weise die Bewerbe-
rinlden Bewerber zweifelsfrei kennzeichnet, der oder dem
sie die Stimme geben wil l.
Sie kann
a) einer Bewerberin/einem Bewerber bis zu drei Stimmen

geben;

3.

4 .

o .

7 .
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b) ihre Stimme auch in verschiedenen Bewerberinnen und
Bewerbern eines Wahlvorschlages geben, ohne an die Rei-
henfolge innerhalb eines Wahlvorschlages gebunden zu
sern;

c) ihre Stimme Bewerberinnen und Bewerbern verschie-
. dener Wahlvorschläge geben jedoch insgesamt nicht

mehr als drei Stimmen auf einem Stimmzettel, der
Stimmzette! ist sonst ungültig!

6. Die zu wählende Person hat sich auf Verlangen des Wahl-
vorstandes über ihre Person auszuweisen.

7. Wer keinen Wahlschein besitzt, kann ihre/seine Stimme
nur in dem für sie/ihn zuständigen Wahllokal abgeben.

8.  Wahlschein inhaber innen/Wahlschein inhaberkönnen an
der Wahl im Wahlbereich der VGem Lutherstadt Eisleben,
für den der Wahlschein gilt, durch Stimmabgabe in einem
beliebigen Wahlbezirk dieses Wahlbereiches oder durch
Briefwahl teilnehmen.
Die Briefwahl wird in folgender Weise ausgeübt.
Die wählende Person kennzeichnet oersönlich und unbe-
obachtet den Stimmzettel. Sie legt den Stimmzettel unbe-
obachtet in den amtlichen Wahlumschlag und verschließt
diesen. Sie unterschreibt unter Angabe des Ortes und des
Tages die auf dem Wahlschein vorgedruckte Versicherung
an Eides statt zur Briefwahl. Sie legt den verschlossenen
amtlichen Wahlumschlag und den unterschriebenen Wahl-
schein in  dem amt l ichen Wahlbr iefumschlag.  Sie ver-
schließt den Wahlbriefumschlag. Sie übersendet den Wahl-
brief durch die Post an die auf dem Wahlbriefumschlag
angegebene Wahlleiterin so rechtzeitig, dass dör Wahl-
brief spätestens am Wahltage bis zum Ende der Wahlzeit
eingeht. Der Wahlbrief kann auch in der Dienststelle der
zuständigen Wahlleiterin abgegeben werden.

9. Die Wahl ist öffentl ich. Jedermann hat zum Wahllokal
Zutritt, soweit das ohne Störung der Wahl möglich ist.

10. Nach den Vorschriften des Strafgesetzbuches wird bestraft,
wer unbefugt wählt oder sonst ein unrichtiges Ergebnis
einer Wahl herbeiführt oder das Ergebnis fälscht.

Lutherstadt Eisleben, 02.02.2007

3e/,-
Rösler
Stadtwahlleiterin

Anlage

Wahlbezirke
Kreistagswahl und Landratswahl am 2'U.2o07
VGem Lutherstadt Eisleben

Wahllokal: Kindergarten Mag-
deburger Straße

Wahlbezirk: I
An der Schlackenmühle
August-Bebel-Straße
Gerbstedter Chaussee
Glück-Auf-Ring
Nussbreite
Oberhütte
Ro bert- B üch ner- St raß e
Schachtstraße
Steigerstraße
Weg zum Hutberg
Wahl lokal :  Grundschule am
Schlossplatz

Wahlbezirk: l l
Andreaskirchplatz

Anstaltstraße
Badergasse
Bucherstraße
Caspar-Güttel-Straße
Freistraße
Glockenstraße
Hahnegasse
Hohetorstraße
Karl-Fischer-Straße
Karl-Rühlemann-Platz
Klosterplatz
Klosterstraße
Küstergasse
Lindenallee
Lutherstraße
Markt
Münzstraße
Nicolaikirchplatz

Nicolaistraße
Pestalozzistraße
Petrikircholatz
Petristraße
Plan
Poststraße
Pulvergasse
Rammtorstraße
Sangerhäuser Straße
Schlossolatz
Schulgartenweg
Schulgasse
Seminarstraße
Steinkopfstraße
Wiesenweg
Zeppelinstraße
Zum Sportplatz
Wahllokal: Kindergarten Frö-
belstraße

Wahlbezirk lll
Adolf -Damasch ke-Straße
Ahornweg
Am Kalten Graben 2,4, 6
Am Stadtbad
Auenweg
Bahnhofsring
Bahnhofstraße
Bergmannsallee
Birkenweg
Friedrich- Fröbel-Straße
Geiststraße
Größlerstraße
Hallesche Straße 1 - 83 (unge-
rade Hausnummern)
Hallesche Straße 2 - 88a (gera-
de Hausnummern)
Hallesche Straße 85 - 127b
(ungerade Hausnummern)
Hal lesche Straße 90 -  146
(gerade Hausnummern)
Hinterm Geiststift
Karl-Marx-Straße
Landwehr
Lindenhof
Rathenaustraße
Schillerstraße
Ulmenweg
Untere Parkstraße
Wahllokal:
Grundschule Geschwister Scholl

Wahlbezirk lV
Alte Feldstraße
Am Hohlweg
Bäckergasse
Braugasse
Breiter Weg
Clara-Zetkin-Straße
Clingesteinstraße
Friedensstraße
Friedrich-Koenig -Straße
Fritz-Wenck-Straße
Geschwister-Scholl-Straße
Grabenstraße
Hessestraße
Hintere Siebenhitze
Hüneburgweg
Johann-Noack-Straße
Jüdenhof
Kastanienweg

Kleine Rammtorstraße
Klippe
Neckendorf
Obere Parkstraße
Querfurter Straße
Rammberg
Rathausstraße
Rudolf -Breitscheid-Straße

Schönerstedtstraße
Siegfried-Berger-Weg
Sperlingsberg
Stadtgraben
Steinweg
Steohan- Neuwirth-Straße
Vikariatsgasse
Vordere Siebenhitze
Welckerstraße
Wi I hel m - Bei n ert-St raß e
Wolferöder Weg
Zeißingstraße
Wahllokal: Gemeindehaus St.
Annen

Wahlbezirk V
Albrechtstraße
Am Wolfstor
Annengasse
Annenkircholatz
Berggasse
Borngasse
Grüner Weg
Hüttenstraße
Kasseler Straße
Kreisfelder Gasse
Mittelreihe
Mühlplatz
Mühlweg
Ottostraße
Schlangenweg
Siedlung am Friedrichsberg
Stahlshüttenhof
Weinberg
Zellergasse
Wahllokal: Feuerwehr/Breiter
Weg 105

Wahlbezirk Vl
Ferd i nand- Neißer-Straße
Freieslebenstraße
Katharinenstraße
Martinstraße
Max-Lademann-Straße
Naoianstraße
Plümickestraße
Rohrbornstraße
Saarbrückener Straße
Spangenbergstraße
Töloestraße
Von-Veltheim-Straße
Wilhelm-Christange-Straße
Wahllo ka l: Th omas- M ü ntzer-
Schule

Wahlbezirk: Vll
Am Ka l ten  Graben  1 ,3 ,  5 ,7 , I
Auenblick
Diesterwegstraße
Hal lesche Straße 129 -  153A
(ungerade Hausnummern)
Hallesche Straße 148 - 224
(gerade Hausnummern)
Heizhausweo
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Raismeser Straße
Rosen-Höfe
Sonnenweg
Straße des Aufbaus
Wahllokal: Feuerwehr Helft a
Wahlbezirk: Vlll
Alleebreite
Am Helftaer Anger
Am Klostergaften
Am Strohügel
An der Zolltafel
Angerstraße
Burkhardtstraße
Dachsoldstraße
Erdeborner Weg
Federmarkt
Friedrich-Engels-Straße
Goethestraße
Hackebornstraße
Hallesche Straße 226a - 252
Hauptstraße
Helpidestraße
Hüttengrund
Industriestraße
Karl -Liebknecht-Straße
Kirchstraße
Klausstraße
Lehmgrube
Lindenstraße
Ludwig-Jahn-Straße
Maststraße
Memminger Straße
Nonnensteg
Rosa- Luxemburg-Straße
Teichstraße
Luisenstraße
Unterrißdorfer Straße
Weinheimer Straße
Wiesenstraße
Windmühlenweg
Winzerstraße

Wahllokal: Grundschule Tor-
gaftenstraße

Wahlbezirk: lX
Friedrich-Quenstedt-Straße
Georg-Spackeler-Straße
Glumestraße
Helbraer Straße
Johann-Agricola-Straße
Karl-Wünsch mann-Straße
Kuft-Wein-Straße
Magdeburger Straße
Martin-Rinkaft-Straße
Novalisstraße
Torgartenstraße
Wahllokal:
Gerneindehaus Volkstedt
Wahlbezirk X/OT Volkstedt
gesamter OT Volkstedt
Wahllokal: Saal der Landoast-
stätte

Wahlbezirk: XllOT Rothen-
schirmbach
gesamter OT Rothenschirm-
bach
Wahllokal: ehemalige Schule
Wolferode

Wahlbezirk Xll/OT Wotferode
gesamter OT Wolferode
Wahl lokal :  ehemal ige Schule
Polleben

Wahlbezirk: Xlll/OT Polleben
gesamter OT Polleben
Wahllokal: Beratungsraum Ort-
schaft UnterrißdorJ

Wahlbezirk: XIV/OT Unter-
rißdorf
gesamter OT Unterrißdorf

Lutherstadt Eisleben,
den 02.02.2007

q -

Bekanntmachunq

über die Möglichkeit der Einsichtnahme in das Wäh-
lenrerzeichnis und die Erteilung von Wahlscheinen für
die Wahl des Landrates und des Kreistages des künf-
tigen Landkreises Mansfeld-Südharz und des Bürger-
meisters der Gemeinde Schmalzerode am22. Apnl2OOT

1. Die Wählerverzeichnisse zu den obigen Kommunalwah-
len können in der Zeit
vomO2.O4.2O07 bis zum 07.O4.2OO7
während der allgemeinen Dienststunden
in der Venryaltungsgemeinschaft Lutherstadt Eisleben, Rat-
haus, Markt 1, Wahlbüro, Zimmer 14 eingesehen werden.
Das Wählerverzeichnis wird im automatisierten Verfahren
geführt. Die Einsichtnahme ist durch ein Datensichtgerät
möglich.
Die wahlberechtigte Person kann verlangen, dass in dem
Wählerverzeichnis während der Möglichkeit der Einsicht-
nahme der Tag der Geburt unkennilich gemacht wird.

2. Anträge auf Berichtigung des Wählerverzeichnisses sind
innerhalb der möglichen Frist zur Einsichtnahme, spätes-
tens am 07.O4.2OO7 bis 1.1.00 Uhr, im Rathaus, Markt 1,
Wahlbüro, Zimmer 14 schriftlich oder durch Erklärung zur
Niederschrift zu stellen. Sofern die behaupteten Tatsachen
nicht offenkundig sind, hat die Antragstellerin/der Antrag-

steller die erforderlichen Beweismittel beizubringen. Die
Vorlage einer ausgestellten Wahlrechtsbescheinigung für
die Kreiswahl (bei Wohnortwechsel innerhalb des Kreis-
gebietes) gilt innerhalb der Antragsfrist als Berichtigungs-
anrrag.
Wahlberechtigte Personen, die in das Wählerverzeichnis
eingetragen sind, erhalten bis spätestens zum 28.03.2007
eine Wahlbenachrichtigung. Wer keine Wahlbenachrich-
tigung erhalten hat, aber glaubt, wahlberechtigt zu sein,
muss das Wählerverzeichnis einsehen und gegebenen-
falls Antrag auf Berichtigung stellen, wenn sie/er nicht
Gefahr laufen will, dass sie/er ihrlsein Wahkecht nicht aus-
üben kann.
Wählen kann nur, wer in das Wählerverzeichnis einoetra-
gen ist oder einen Wahlschein hat.
Einen Wahlschein erhält auf Antrag
4.1 eine in das Wählerverzeichnis eingetragene wahlbe-

rechtigte Person,
a) wenn sie sich am Wahltag während der Wahlzeit aus

wlchtigem Grund außerhalb ihres Wahlbezirks aufhält,
b) wenn sie nach dem 35. Täge vor der Wahl (18.03.2007)

ihre Wohnung, bei mehreren Wohnungen ihre Haupt-
wohnung, in einen anderen Wahlbezirk verlegt,

c) wenn sie aus berufl ichen Gründen oder infolge Krank-
heit, hohen Alters, eines körperlichen Gebrechens oder
sonst ihres körperlichen Zustandes wegen das Wahllo-
kal nicht oder nur unter nicht zumutbaren Schwierig-
keiten aufsuchen kann.

4.2 eine nicht in das Wählerverzeichnis eingetragene
wahlberechtigte Person,

a) wenn sie nachweist, dass sie ohne ihr Verschulden die
Antragsfrist für die Berichtigung des Wählerverzeich-
nisses versäumt hat; das gilt hinsichfl ich der Kreiswahl
auch,  wenn s ie e ine ihr  bei  Wohnortwechsel  er te i l te
Wahlrechtsbescheinigung entschuldbar erst nach Ablauf
der Antragsfrist vorlegt;

b) wenn ihr Recht auf Teilnahme an der Wahl erst nach
Ablauf der Antragsfrist entstanden ist.

Wahfscheine können b is  zum 20.04.2007,18.00 Uhr
schrift l ich oder mündlich im Rathaus, Markt 1, Wahlbüro,
Zimmer 14 beantragt werden.
Der Schriftform wird durch Telegramm, Fernschreiben oder
Fernkopie Genüge getan. Soweit die Gemeinde diese Mög-
lichkeit eröffnet, kann der Antrag auch elektronisch über-
mittelt werden. Fernmündliche Anträge sind nicht zuläs-
sig. Ein behinderter Wahlberechtigter kann sich bei der
Antragstellung der Hilfe einer anderen person bedienen.
Nicht in das Wählerverzeichnis elngetragene wahlberech-
tigte Personen können aus den unler 4.2 Buchstaben a)
und b) angegebenen Gründen den Antrag noch bis zum
Wahltag, '15.00 Uhr stellen.
Gleiches gilt, wenn die wahlberechtigte person schrift l ich
erklärt, wegen einer plötzlichen Erkrankung das Wahllo-
kal nicht oder nur unter nicht zumutbaren Schwierigkei-
ten aufsuchen zu können.
Die beantragte Person muss den Grund für die Erleilung
eines Wahlscheins glaubhaft machen. Wer den Antrag für
eine andere Person stellt, muss durch Vorlage einer schrift-
lichen Vollmacht nachweisen, dass sie/er dazu berech-
tigt ist.
Finden gleichzeitig mehrere Wahlen statt (2. B. Gemein-
de- und Kreiswahlen), gilt der Wahlscheinantrag für jede
Wahl, für die die beantragte Person wahlberechtigt ist.
Wer einen Wahlschein hat, kann an der Wahl durch Stimm-
abgabe in einem beliebigen Wahlbezirk des zuständigen
Wahlbereiches oder durch Briefwahl teilnehmen.
Bei der Briefwahl hat die Wählerin/der Wähler im ver-
schlossenen Wahlbriefumschlao
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f . ihren/seinen Wahlschein
2. den/die Stimmzettel in dem Wahlumschlag so recht-

zeitig an die/den auf dem Wahlbriefumschlag angege-
bene Wahlleiterin/Wahlleiter zu übersenden, dass der
Wahlbrief spätestens am Wahltag bis 18.00 Uhr eingeht.
Der Wahlbr ief  kann auch in der  Dienstste l le  der /des
zuständigen WahlleiterinAlVahlleiter abgegeben werden.
Nähere Hinweise darüber, wie die wählenden Personen
die Briefwahl auszuüben hat, sind auf dem Wahlschein
angegeben.

Lutherstadt Eisleben, den O2.Q2.2007

7a/,-
Rösler
Wahlleiterin

2. Wahlbekanntmachungen der Gemeinde
Schmalzerode

Bekanntmachung

Gemäß $ 3 Abs. 1 der Kommunalwahlordnung für das Land Sach-
sen-Anhalt (KWO LSA) vom 24.Q2.1994 (GVBI. LSA S. 338) zuletzt
geänded durch Verordnung vom 02. Mäz 2004 (GVBI. LSA S. 1 10)
mache ich hiermit die Namen und Anschrift der Gemeindewahl-
leiterin und der Stellvertreterin für die Wahl des/der ehrenamtli-
chen Bürgermeisterin/Bürgermeisters der Gemeinde Schmalze-
rode am 22. Aoril 2007 bekannt:
Gemeindewahl-
leiterin:
Stellvertreterin:
Anschrift:

Frau Rauchfuß
Frau Schulz
Gemeindewahl le i ter in  der  Gemeinde
Schmalzerode
über die Trägergemeinde
der Verwaltungsgemeinschaft Lutherstadt
Eis leben,
Markt 1
06295 Lutherstadt Eisleben

Lutherstadt Eisleben, den 02.02.2OO7
Martin Schulz
Bürgermeister
der Gemeinde Schmalzerode

Bekanntmachung der Gemeinde Schmalzerode

Gemäß $ 38 Abs. 1 Kommunalwahlordnung für das Land Sach-
sen-Anhalt (KWO LSA)vom 24.02.1994 (cVBl. LSA S. 338)zuletzt
geändert durch Verordnung vom 02. März 2004 (GVBI. LSA S. 1 10)
mache ich hiermit

öffentlich bekannt:
1. Die Wahl des ehrenamtlichen Bürgermeisters wird am

22. April 2OQ7 in der Zeit von 08.00 Uhr bis 18.00 Uhr
durchgeführt.
Eine eventuell notwendig werdende Stichwahl wird
am 06. Mai 2007 in der Zeit von 08.00 Uhr bis 18.00 Uhr
durchgeführt.

2. Die Gemeinde Schmalzerode bildet 1 Wahlbezirk.
Wahlraum: Feuerwehrgebäude
In den Wahlbenachrichtigungen, die den Wahlberechtigten
in der Zeit vom 20.03.2007 bis 28.03.2007 übersandt werden,
sind der Wahlbezirk und das Wahllokal angegeben, in dem
die wahlberechtigte Person zu wählen hat.

3. Für die Bürgermeisterwahl hat jede wählende Person eine
Stimme.

4. Die Stimmzettel werden amtlich hergestellt und im Wahllokal
bereitgehalten. Die Stimmzettel für die Bürgermeisterwahl
enthalten die zugelassenen Bewerbungen.

7.

Die wählende Person gibt ihre Stimme in der Weise ab,
indem sie bei der Bürgermeisterwahl auf dem Stimmzettel
durch Ankreuzen oder in sonstiger Weise die Bewerberin/den
Bewerber zweifelsfrei kennzeichnet, der oder dem sie die Stim-
me geben wi l l .  (Jedoch n icht  mehr a ls  e ine St imme auf
einem Stimmzettel, der Stimmzettel ist sonst ungültig!)
Die zu wählende Person hat sich auf Verlangen des Wahlvor-
standes über ihre Person auszuweisen.
Wer keinen Wahlschein besitzt, kann ihre/seine Stimme nur
in dem für sie/ihn zuständigen Wahllokal abgeben.
Wahlscheininhaberinnen/Wahlscheininhaber können an der
Wahl im Wahlbereich der Gemeinde Schmalzerode, für den
der Wahlschein gilt, durch Stimmabgabe in dem Wahlbezirk
oder durch Briefwahl teilnehmen.
Die Briefwahl wird in folgender Weise ausgeübt.
Die wählende Person kennzeichnet persönlich und unbeob-
achtet den Stimmzettel. Sie legt den Stimmzettel unbeob-
achtet in den amtlichen Wahlumschlag und verschließt die-
sen. Sie unterschreibt unter Angabe des Ofies und des Tages
die auf dem Wahlschein vorgedruckte Versicherung an Eides
statt zur Briefwahl. Sie legt den verschlossenen amtlichen
Wahlumschlag und den unterschriebenen Wahlschein in dem
amtlichen Wahlbriefumschlag. Sie verschließt den Wahlbrief-
umschlag. Sie übersendet den Wahlbrief durch die Post an
die auf dem Wahlbriefumschlag angegebene Wahlleiterin so
rechtzeitig, dass der Wahlbrief spätestens am Wahltage bis
zum Ende der Wahlzeit eingeht. Der Wahlbrief kann auch in
der Dienststelle der zuständigen Wahlleiterin abgegeben wer-
den.

9. Die Wahl ist öffentlich. Jedermann hat zum Wahllokal Zutritt,
soweit das ohne Störung der Wahl möglich ist.

10. Nach den Vorschriften des Strafgesetzbuches wird bestraft,
wer unbefugt wählt oder sonst ein unrichtiges Ergebnis einer
Wahl herbeiführt oder das Ergebnis fälscht.

Sch malzerod e, 02.02.2007

Qa"cg14
Rauchfuß
Gemeindewahlleiterin

Bekanntmachung des Gemeindewahlleiters der
Gemeinde Schmalzerode

Gemäß $ 6 Absatz 2 des Kommunalwahlgesetzes für das Land
Sachsen-Anhalt (KWG LSA) in der Fassung der Bekanntmachung
vom 21 .Mäz2OOG (GVBI LSA S. 102)mache ich hiermit bekannt,
dass
am22. April2OOT
in der Zeit von 08.00 bis 18.00 Uhr
die Wahl des ehrenamtlichen Bürgermeisters durchgeführ1 wird.
Eine eventuelle notwendige Stichwahl f indet
am 06. Mai20O7
in der Zeit von 08.00 Uhr bis 18.00 Uhr
statt.
Hinweis:
Staatsangehörige aus anderen Mitgliedsstaaten der Europäischen
Union sind nach den für Deutsche geltenden Voraussetzungen
wahlberechtigt und wählbar. Sie sind nicht wählbar, wenn sie nach
den deutschen oder den Rechtsvorschriften des Staates, dessen
Staatsangehörigkeit sie besitzen, vom Wahlrecht ausgeschlos-
sen sind oder infolge Richterspruchs die Wählbarkeit oder die
Fähigkeit zur Bekleidung öffentl icher Amter verloren haben.
Bewerben sich Staatsangehörige aus Mitgliedsstaaten der Euro-
päischen Union zur  Bürgermeisterwahl ,  so haben s ie mi t  der
Bewerbung um das Amt des Bürgermeisters gegenüber der
Gemeinde eine Versicherung nach dem Muster der Anlage 8a
KWO abzugeben, dass sie nach den Rechtsvorschriften des Staa-

5.

6.

A
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tes, dessen Staatsangehörigkeit sie besitzen, nicht vom Wahl-
recht ausgeschlossen sind oder infolge Richterspruch die Wähl-
barkeit oder die Fähigkeit zur Bekleidung öffentl icher Amter ver-
loren haben.
Schmalzerod e, den 02.02.2007

Qa"Q^14
Rauchfuß
Gemeindewahlleiterin

Schmalzerode

Stellenausschreibung
In der Gemeinde Schmalzerode ist ab 1 1. August 2007 die Stelle

derldes ehrenamtlichen Bürgermeisterin/Bürgermeisters
zu besetzen

Die Gemeinde Schmalzerode hat 300 Einwohner und ist Mitglied
der Verwaltungsgemeinschaft Lutherstadt Eisleben.
Die Bürgermeisterin/der Bürgermeister der Gemeinde Schmal-
zerode wird gemäß g 58 Abs. 1 der Gemeindeordnung für das
Land Sachsen-Anhal t  (GO LSA) vom 05.10.1993 in der  derzei t
gültigen Fassung, am22. April 2007 in allgemeiner, unmittelba-
rer, freier, gleicher und geheimer Wahl von den wahlberechtigten
Bürgerinnen und Bürgern gewählt.
Die Wahl wird nach den Grundsätzen der Mehrheitswahl durch-
geführt.
Gegebenenfalls f indet am 06. Mai 2007 eine Stichwahl statt.
Die/der Bürgermeisterin/Bürgermeister wird für die Dauer von sie-
ben Jahren gewählt und in das Ehrenbeamtenverhältnis auf Zeit
berufen. Die beamtenrechtlichen Voraussetzungen für die Beru-
fung in das Ehrenbeamtenverhältnis auf Zeit müssen vodiegen.
Wählbar sind gemäß g 59 Abs. 1 der Gemeindeordnung für das
Land Sachsen-Anhal t  Deutsche im Sinne von Art ike l  116 des
Grundgesetzes und Staatsangehörige anderer Mitgliedsstaaten
der Europäischen Union, die am Wahltag das 18. Lebensjahr voll-
endet haben und die Gewähr dafür bieten, dass sie jederzeit für
die freiheitliche demokratische Grundordnung im Sinne des Grund-
gesetzes und der Landesverfassung eintreten.
Nicht wählbar sind Personen, die vom Wahlrecht ausgeschlos-
sen sind oder infolge Richterspruchs die Wählbarkeit oder die
Fähigkeit zur Bekleidung öffentlicher Amter verloren haben. Staats-
angehörige anderer Mitgliedsstaaten der Europäischen Union sind
darüber hinaus nicht wählbar, wenn ein derartiger Ausschluss
oder Verlust nach den Rechtsvorschriften des Staates besteht,
dessen Staatsangehörigkeit sie besitzen.
Die Bewerberinnen und Bewerber für die Wahl zum/zur Bürger-
meister/in müssen gemäß g 59 Abs. 1 Gemeindeordnung Land
Sachsen-Anhalt 3 Unterstützungsunterschriften beibringen. Staats-
angehörige aus Mitgliedsstaaten der Europäischen Union haben
zusätzlich eine Versicherung nach dem Muster der Anlage ga
KWO einzureichen.
Die hierzu notwendigen Formulare sind bei der Trägergemeinde
der Verurraltungsgemeinschaft Lutherstadt Eisleben, Markt 1, 06295
Lutherstadt Eisleben, erhältl ich.
Für Bewerber, die einer Partei oder Wählergruppe angehören, gilt
die Regelung des g 21 Abs 10 Satz 1 Kommunalwahlgesetzes
entsprechend, wenn für den Bewerber eine Unterstützungser-
klärung in einem Vedahren nach $ 24 des Kommunalwahlgeset-
zes abgegeben wurde.
Die Bewerbungen werden bis zum N.März2OO7, 18.00 Uhr unter
dem Kennwort "Bewerbung Bürgermeisted'erbeten an den
Gemeindewahlleiter der Gemeinde Schmalzerode
über die Trägergemeinde
der Verwaltungsgemeinschaft Lutherstadt Eisleben,
Markt 1, 06295 Lutherstadt Eisleben

Amtl iche Bekanntmach ungen

Amtliche Bekanntmachungen

A Lutherstadt Eisleben
A1 Beschlüsse des Stadtrates der Lutherstadt Eisleben

Sitzung am 06.02.2007

Beschf uss Nr. 22/ 117 /O7
Der Stadtrat der Lutherstadt Eisleben beabsichtigt die Einglie-
derung der 7 kommunalen Kindertageseinrichtungen in den Eigen-
betrieb "Kinder- und Jugendhaus Am Wolfstor". Die Bürgermeis-
terin wird beauftragt, die notwendigen vorbereitenden Maßnah-
men (d ie in  der  Begründung dargeste l l t  und Bestandte i l  der
Beschlussfassung s ind)  mi t  dem Zie l  der  Eingl iederung zum
01 .01 .2008 zu veranlassen.
Dies betrifft insbesondere die Erarbeitung einer Analyse nach g 123
GO LSA, welche der Kommunalaufsicht spätestens 6 Wochen vor
Beschlussfassung durch den Stadtrat zur Beurteilung vorzulegen
ist.

Beschfuss 2U118/07
Der Stadtrat der Lutherstadt Eisleben erkennt den vorliegenden
Entwurf des "Konzeptionellen Stadtumbauplanes Altstadt mit
integrierter Denkmalpflege" vom 07.12.2006 an. Der Entwurf ist
für die Dauer eines Monats öffentl ich auszulegen. Während der
Auslegung wird eine öffentl iche Bürgeranhörung durch geführt.
Die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange sind von
der Auslegung zu unterrichten und zur Stellungnahme aufzufor-
dern.

Beschluss 22/119/07
Der Stadtrat der Lutherstadt Eisleben beschließt die Erweiterung
des Stadtumbaugebietes "Altstadt", wie in der Anlage dargestellt.
Die Anlage ist Bestandteil des Beschlusses.
Beschfuss 2U12O/O7
Der Stadtrat der Lutherstadt Eisleben beschließt die Anderung
des Bebauungsplanes Nr. 3 "Neubau von Produktionsanlagen in
Rothenschirmbach" (Bekanntmachung der Genehmigung: M 25-
21102-3/918 am 14.12.1993). Die Anderung beinhattet die Neu-
ordnung der Erschließungsanlagen für das Misch-, Gewerbe- und
Industriegebiet.
1. Den Antrag zur Anderung des Bebauungsplanes stellte die

Firma EHL Baustoffwerk Dessau GmbH
BT Rothenschirmbach
OT Rothenschirmbach
Hornburger Straße 20
06295 Lutherstadt Eisleben
Die Kosten der Planung trägt die o. g. Firma.

2. Entsprechend g .l 1 BauGB ist dazu zwischen der Lutherstadt
Eisleben und der Firma EHL Baustoffwerk Dessau GmbH ein
städtebaulicher Vertrag abzuschließen.

3. Nach $ 3 Abs. 1 BauGB wird die frühzeitige Bürgerbeteil igung
durchgefüh11.

4. Der Beschluss ist laut g 2 Abs. 1 Satz2 BauGB ortsüblich
bekannt zu machen.

Beschfuss 2U121/O7
Der Stadtrat der Lutherstadt Eisleben beschließt
1.) den Jahresabschluss zum 31 12.2005 des Eigenbetriebes

Bäder sowie den Lagebericht für das Wirtschaftsjahr 2005
festzustellen,

2.) der Betriebsleitung die Entlastung zu erteilen
uno

3.) den Jahresgewinn auf neue Rechnung vorzutragen.
Die Bilanzsumme
davon entfallen
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auf der Aktivseite auf
- das Anlagevermögen
- das Umlaufvermögen
- die Rechnungsabgrenzungsposten

9.062.631,05 €
2.432.747,O8 €

5.575,27 €

auf der Passivseite auf
- das Eigenkapital
- die Rückstellungen
- die Verbindlichkeiten

Erträge
- Umsatzerlöse
- sonst. betriebliche Erträge
- Erträge aus Beteil igungen
Summe der Erträge
Summe der Aufwendungen

Jahresgewinn 725.940,56 €

Feststellungsvermerk zum Jahresabschluss
2005 des Eigenbetriebes Bäder
Das Rechnungsprüfungsamt der Stadt Lutherstadt Eisleben, ver-
treten durch - Frau l. Franke und Frau M. Jaeger, Prüfer - edeilt
dem Jahresabschluss und dem Lagebericht für das Wirtschafts-
jahr 2005 vom 01.01.2005 - 31J22005 des Eigenbetriebes Bäder
den fofgenden unter  Datum vom 15.12.2006 unterzeichneten
uneingeschränkten Feststellungsvermerk:
"Wir haben den Jahresabschluss unter Einbeziehung der Buch-
führung und des Lageberichtes des Eigenbetriebes Bäder der Luther-
stadt Eisleben, für das Wirtschaftsjahr 2005 vom 0.1 .01.2005 -

31 122005 geprüft. Es wird festgestellt, dass nach pflichtgemäßer,
am 15J22006 abgeschlossener Prüfung durch das mit der Prüfung
des Jahresabschlusses beauftragte Rechnungsprüfungsamt der
Lutherstadt Eisleben, vertreten durch Frau l. Franke und Frau M.
Jaeger, die Buchführung und der Jahresabschluss des Eigenbe-
triebes Bäder der Lutherstadt Eisleben, für das Wirtschaftsjahr
2005 vom 01 .01.2005 - 31 122005 den gesetzlichen Vorschrif-
ten und der Betriebssatzung entsprechen. Der Jahresabschluss
vermittelt unter Beachtung der Grundsätze ordnungsgemäßer
Wirtschaftsführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entspre-
chendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragssituation des
Unternehmens. Der Lagebericht steht im Einklang mit dem Jah-
resabschluss.
Die wirtschaftl ichen Verhältnisse qeben zu Beanstandunoen kei-
nen Anlass.
Lutherstadt Eisleben, 1 5.1 2.2006
gez. lna Franke
Amtsleiterin

gez. Margit Jaeger
Prüferin

Gem. GO S 121 Abs. 1 Nr. 1b wird hiermit die Feststellung des
Jahresabschlusses, die Verwendung des Ergebnisses sowie das
Ergebnis der Prüfung des Jahresabschlusses und des Lagebe-
richts ortsüblich bekannt gemacht.
Der Prüfbericht zum Jahresabschluss l iegt im Rechnungsprü-
fungsamt in der Zeit vom 02.03.2007 - 12.03.2007 in der Stadt-
verwaltung Lutherstadt Eisleben, Bucherstr. 7a, O6295 Luther-
stadt Eisleben zu folgenden Zeiten zur Einsichtnahme aus:

Beschfuss 22/123/07
Der Stadtrat beschließt das Konsolidierungsprogramm.

Beschluss 24124/07
Der Stadtrat beschließt nachfoloende Haushaltssatzuno 2007 mit
ihren Anlagen.

Beschluss Nr. 221 1 25/ O7
betrift Stundung von Gewerbesteuern

Beschf uss Nr. 22/ 1 26 lO7
betrifft: Gerichtl iche Auseinandersetzuno/Abschluss eines Ver-
gleiches

Beschf uss Nr. 22/ 1 27 lO7
Der Stadtrat der Lutherstadt Eisleben beschließt die Vergabe von
Bauleistungen zum Rückbau des Gebäudes Sangerhäuser Stra-
ße 30 (ehem. Spowa) in Lutherstadt Eisleben an den Bieter Nr. 12
(Fa.  ARES GmbH, Hal le) .

A2 Beschlüsse der beschließenden Ausschüsse

- keine Beschlüsse

A3 Beschlüsse der Ortschaftsräte

Ortschaftsrat Polleben
- keine Beschlüsse

Ortschaft srat Rothenschirmbach
- keine Beschlüsse

Ortschaftsrat Unterrißdorf
- keine Beschlüsse

Ortschaftsrat Volkstedt
- keine Beschlüsse

Ortschaftsrat Wolferode
- keine Beschlüsse

A5 Bekanntmachungen der Verwaltung

Bekanntmachung der Lutherstadt Eisleben

öffentliche Auslegung des Entwurfes des "Konzeptionellen

Stadtumbauplanes Altstadt mit integrierter Denkmalpflege"
vom 17.12.2O06 nach S 171 und $$ 3 und 4 des BauGB

Der vom Stadtrat der Lutherstadt Eisleben in der Sitzung am
06.O2.2007 (Besch luss- N r. 22/ 1 1 8/ 07) anerkan nte und zu r Aus-
legung bestimmte Entwurf l iegt

vom 12.03.2007 bis 20.04.2007
in der Stadtverwaltung Lutherstadt Eisleben, Fachbereich 4
Kommunalentwicklung/Bau, Klosterstraße 23 während der Werk-
tage
Montag, Dienstag, Mittwoch von
uno
Donnerstag von
uno
SOWIE

Freitag von

8.00 - 12.00 Uhr
13.00 - 15.00 Uhr,

8.00 - 12.00 Uhr
13.00  -  18 .00  Uhr

8.00 - 12.00 Uhr
für jedermann zur Einsicht aus. Während dieser Auslegungsfrist
können Anregungen/Stellungnahmen zu dem Entwud schrift l ich
oder während der Dienststunden zur Niederschrift voroebracht
werden.

Lutherstadt Eisleben, den 12.O2.2007

Jutta Fischer
Bürgermeisterin

11.500.953,40 €

11.468.950,31 €
25.900,00 €

6.103,09 €

11 .500 .953 ,40  €

I  ro.o4u,öc t
64.790,86 €

1 .1 50.000,00 €
1 .331 .431 ,21  €

605.490,65 €

Montag - Mittwoch

Donnerstag

Freitag
gez. lna Franke
Amtsleiterin RPA

9.00 - 12.00 Uhr
13.00  -  15 .00  Uhr
9.00 - 12.00 Uhr

13.00  -  17 .00  Uhr
9.00 - 12.00 Uhr

,r.. ril. ,.i-:

^.'' iq:l!'ri\
i  . : r iu  I

? l t , ' ,  t , , '
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ir
L A. Michalski

ffi

Einladung

lm Rahmen der 6. Aktion des Gemeinschaftswerkes "LUTHER-
STADTumbau" lade ich Sie, werte Bürgerinnen und Bürger der
Lutherstadt Eisleben, recht herzlich zur Vorstellung und Diskus-
sion des "Konzeptionellen Stadtumbauplanes Altstadt mit inte_
grierter Denkmalpflege" am
22.O3.2OO7 um 18.30 Uhr in das Rathaus, Ratssitzungssaal,
e in.
Jutta Fischer
Bürgermeisterin

A8 Bekanntmachungen kommunaler Unternehmen

Lutherstadt Eisleben Eigenbetrieb Märkte
Wiesenweg 1, 06295 Lutherstadt Eisleben
Marktfestsetzung gemäß g 69 Gewerbeordnung FE.O3/OT

Festsetzu n gsverfü gu n g

Hiermit wird gemäß g 69 Gewerbeordnung in der Fassung der
Bekanntmachung vom 22. Februar 1999 (BGBI. I S. 202). mit den
seither erfolgten Anderungen, der Blumen- und pflanienmarkt
am 21 . April2007 und am 12. Mai 2007 als Spezialmarkt im Sinne
des $ 68 Abs. 1 der Gewerbeordnung festgesetzt.
An beiden Tagen gelten folgende öffnungszeiten von g.00 bis
15.00 Uhr. Der Blumen- und Pflanzenmarkt f indet auf dem Markt-
platz der Lutherstadt Eisleben statt, und umfasst die schraffierte
Fläche des beigefügten Planes, welcher Bestandteil dieser Fest-
setzungsverfügung ist.

B Gemeinde Bischofrode

Bl Beschlüsse des Gemeinderates der Gemeinde Bischofrode
- keine Beschlüsse

C Gemeinde Hedersleben

Gl Beschlüsse des Gemeinderates der Gemeinde Hedersleben
- keine Beschlüsse

D Gemeinde Osterhausen

D1 Beschlüsse des Gemeinderates der Gemeinde Osterhau-
sen am 14.12.200o

Besch I uss- N r.: OST H21 | 2U 2006
Der Gemeinderat der Gemeinde Osterhausen beschließt die Richt-
l inie zum Schutz von Bäumen und Gehölzen auf dem Gebiet der
Gemeinde Osterhausen.

D2 Satzungen

Richtl inie zum Schutz von Bäumen und Gehölzen auf
dem Gebiet der Gemeinde Osterhausen

(Baum- und Gehölzschutzsatzung der Gemeinde Osterhausen -
BuGSchS)

Präambel

Auf der Grundlage der Gemeindeordnung für das Land Sachsen-
Anhalt vom 05.10.1993, zuletzt geändert durch Artikel 2 des Geset-
zes über ein Neues Kommunales Haushalts- und Rechnungs-
wesen für die Kommunen im LSA (GVBI. LSA Nr. 10/2006 vom
28.03.2006) und des g 23 Absatz 2 und Absatz 3 Satz 1 und des
$ 27 des Naturschutzgesetzes des Landes Sachsen-Anhalt
(NatSchGLSA) vom 1 1.02.1992 (cVBt. LSA S. 108), in der derzeir
gültigen Fassung hat der Gemeinderat der Gemeinde Osterhau-
sen in seiner  Si tzung am i4.12.2006 d ie fo lgende Satzung
beschlossen:

s l
Schutzzweck

Zur Erhaltung und Verbesserung der Funktions- und Leistungs-
fähigkeit des Naturhaushaltes,
- zur weiteren Gestaltung, Belebung, Gliederung und pflege

des Gemeindebildes,
- zur Erhaltung eines arten- und individuenreichen Baum- und

Gehölzbestandes,
- zur Verminderung von Staub- und Lärmbelästigungen (Abwehr

schädlicher Einwirkungen),
- zur Schaffung von Zonen der Ruhe und Erholung, als Lebens-

raum für Tiere und
- für eine Verbesserung des Gemeindeklimas

s 2
Sachlicher Geltungsbereich

Geschützte Bäume im Sinne dieser Richtl inie sino:
1)  a l le  Bäume der  Laub- und Nadelbaumarten und andere

stammbildende Gehölze
a) bei einstämmigen Bäumen mit einem Stammumfang von größer

oder gleich 50 cm (entspricht ca. 16 cm Stammdurchmesser) in
einer gemessenen Höhe von 1,3 m über der Erdoberjläche

b) bei mehrstämmigen Bäumen mit einem Stammumfang von grö-
ßer oder gleich 40 cm in einer gemessenen Höhe von 1,3 m über
der Erdober.fläche. Liegt der Kronenansatz der Bäume aus den
Buchstaben a) und b) unter dieser Höhe, so gilt der Stamm-
durchmesser ab dem jeweil igen Kronenansarz.

2) Geschützt sind auch die Gattungsarten der Esskastanie =
Marone (Castanea sativa) sowie Walnusbäume (Juglans regia),
Hahnen-Dorn (Crataegus crus-gal l i ) ,  Maulbeergewächse
(Morus nigra und Morus alba), Eberesche (Sorbus) und Eibe
faxus baccata) unabhängig von einem bestimmten Stamm-
umfang in einer bestimmten Höhe.
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3) Geschützte Bäume sind auch alle im Rahmen von Ausgleichs-
und Ersatzmaßnahmen neu gepflanzte Bäume, die den in Absatz
'1 Nr. 1 und Nr. 2 genannten Stammumfang nicht erreichen.

s 3
Räumlicher Geltungsbereich

1) Diese Richtl inie gilt im Wesentlichen für den im Zusammen-
hang bebauten Bereich der Gemeinden und der innerhalb bzw.
an diesen angrenzenden öffentl ichen Park- und Grünanlagen
und der öffentl ichen Friedhofsanlagen. Sie gilt außerdem im
Geltungsbereich von genehmigten Bebauungs- bzw. Vorha-
ben- und Erschließungsplänen, für Bäume auf Grundstücken
von Dauerkleingartenanlagen, auf Grundstücken mit Wohn-
bebauung im Außenbereich.

2) Die Richtlinie findet keine Anwendung bei Bäumen und Gehöl-
zen, die durch andere Schutzvorschriften, insbesondere das Natur-
schutzgesetz des Landes Sachsen-Anhalt und dazu erlassene
Verordnungen, das Feld- und Forstordnungsgesetz in der deaeit
gultigen Fassung und das Landeswaldgesetz in der derzeit gül-
tigen Fassung bereits als geschützt eingestuft sind.

s 4
Verbotene Handlungen

1) Es ist verboten, geschützte Landschaftsbestandteile zu besei-
tigen, zu zerstören, zu beschädigen oder ihren Aufbau wesent-
l ich zu verändern.

2) Als Beschädigung sind insbesondere folgende Einwirkungen
auf den Wurzel-, Stamm- und Kronenbereich der geschütz-
ten Landschaftsbestandteile anzusehen:
.1. Abgrabungen, Ausschachtungen oder Aufschüttungen,
2. das Lagern, Ausschütten oder Abgießen von Salzen, Ölen,

Säuren, Laugen, Farben, Abwässern oder Baumaterialien,
3. das Ausbringen von Herbiziden oder schädlichen Gasen.
4. Grundwasserabsenkungen bei Baumaßnahmen,

3) Nicht unter die Verbote nach Abs. 1 fallen fachgerechte Pfle-
ge- und Erhaltungsmaßnahmen, insbesondere
- die Beseitigung abgestorbener Aste,
- die Beseitigung von Krankheitsherden,
- die Belüftung und Bewässerung des Wurzelwerkes, sowie
- der Rückschnitt von Sträuchern und Hecken zum Zweck der

natürlichen Verlüngun g
- fachgemäße Maßnahmen zur Durchsetzung der Verkehrssi-

cherungspflicht der Kommune,
- zur Abwendung von unmittelbar drohenden Gefahren und

unvorhersehbaren.Ereignissen (2. B. Notstand und Unwet-
ter) für Personen und Sachen, wenn diese von geschützten
Bäumen ausgehen und auf andere Art und Weise nicht besei-
tigt werden können.

s 5
Ausnahmen und Befreiungen/Genehmigungspflicht
'1) Von den Verboten nach $ 4 können unbeschadet der Regelun-

gen des $ 31 Baugesetzbuch (BauGB) in der derzeit gültigen Fas-
sung auf schriftlichen Antrag eines Grundstückseigentümers oder
sonstigen Nutzungsberechtigten grundsätzlich vor Beginn der
Maßnahme Ausnahmen beantragt werden, wenn
1. der Eigentümer, Nutzungs- oder Erbbauberechtigte eines

Grundstückes aufgrund gesetzlicher Vorschriften oder eines
rechtskräf t igen,  z iv i l recht l ichen Urte i ls  verpf l ichtet  is t ,
geschützte Bäume zu beseitigen,

2. eine nach baurechtlichen Vorschriften statthafte Nut-
zungsänderung sonst  n icht  oder  nur  unter  wesent l icher
Beschränkung verwirklicht werden kann,

3. die geschützten Bäume infolge ihres Alters, durch Schäd-
l ingsbefa l l ,  Baumkrankhei ten oder Missbi ldungen derar t
geschädigt sind, dass ein Absterben unvermeidbar scheint,

4. einzelne Bäume eines zu dicht stehenden Baumbestandes im
Interesse des übrigen Baumbestarrdes entfernt werden müs-
sen,

5. die geschützten Bäume die Einwirkung des Sonnenlichtes
auf Fenster derart beeinträchtigen, dass dahinterl iegende
Wohnräume während der Hell igkeit des Tages bei gewöhn-
lichen Lichtverhältnissen nur mit künstl ichem Licht benutzt
werden können, aber ohne die Einwirkung des betroffenen
Baumes ohne künstl iches Licht im Rahmen der gewöhn-
lichen Zweckbestimmung des betroffenen Baumes nutz-
bar wären (Verschattungsfälle).

6) Anträge sind durch die Eigentümer, Nutzungs- bzw. Erbbau-
berechtigten schriftlich bei dem Eigenbetrieb "Betriebshof der
Lutherstadt Eisleben" der Trägergemeinde einzureichen.

7) Die Versagung oder Erteilung der Genehmigung ergeht als
Verwaltungsakt, der mit Nebenbestimmungen verbunden wer-
den kann und gebührenpflichtig ist. Die Höhe der Gebühr rich-
tet sich nach der Verwaltungskostensatzung.

s 6
Kompensationsmaßnahmen

(1)Wer geschützte Bäume entfernt, muss auf eigene Kosten ent-
sprechende Ausgleichsmaßnahmen vornehmen.
Die Ausgleichspflanzung muss nicht am unmittelbaren Ort des
Eingriffes erfolgen.

s 7
Ordnungswidrigkeiten

Wer geschützte Landschaftsbestandteile ohne Genehmigung zer-
stört oder entfernt, kann mit einer Geldbuße bis 2.500,00 Euro
belegt werden.

s 8
Widerspruchsverfahren

Gegen die erlassenen Verwaltungsakte nach $ 6 Absatz 5 dieser
Satzung steht den Beteil igten das Recht des Widerspruches zu.
Die Widerspruchsbearbeitung erfolgt nach $ 4 Absatz 3a des
Kommunalabgabengesetzes (KAG-LSA) gebührenpflichtig.

s e
lnkrafttreten

Diese Satzung tritt nach ihrer Bekanntmachung in Kraft.
Gemeinde Osterhausen. den 1 9.1 2.06

%/b l ; , r ,  " ;
i.lbieqi't$esa'
! , :'.*

Rüdiger Folta
Bürgermeister

E Gemeinde Schmalzerode

E1 Beschlüsse des Gemeinderates der  Gemeinde
Sch malzerode a m 01 .O2.2OO7

Beschl.-Nr.: SCHMI 3/20107
Der Gemeinderat der Gemeinde Schmalzerode beschließt, den
Wahltag zur Bürgermeisterwahl auf Sonntag, den 22.O4.2O07,
festzulegen. Sofern eine Stichwahl durchzuführen ist, wird als
Wahltag für die Stichwahl der 06.05.2007 festgelegt. Als einheit-
l iche Wahlzeit gilt für beide Termine 8.00 Uhr bis 18.00 Uhr.

Beschl.-Nr.: SCHM13/21l07
Der Gemeinderat der Gemeinde Schmalzerode beschließt, die
Einreichungsfrist für Bewerbungen zur Bürgermeisterwahl endet
am 29.03.2007,  18.00 Uhr.

Beschf .-N r. : SCHM1 31 2UO7
Der Gemeinderat der Gemeinde Schmalzerode stimmt dem in
der Anfage beigefügten Text der Stellenausschreibung zur Bür-
germeisterwahl zu.
Die Veröffentlichung erfolgt in der MZ (regional) im lnternet und
im Amtsblatt der Lutherstadt Eisleben.
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F Bekanntmachungen der Vgem Lutherstadt
Eisleben

Gemeinde Bischofrode

Bischof rode, 26.02.2002

Bekanntmachung zur Einwohnerversammlung am Donnerstag,
dem 22.03.2007, um 19.00 Uhr Gaststätte zur Erholung, Hermani_
Heyne-Str. 35, 06295 Bischofrode
Sehr geehrte Damen und Herren,
hiermit lade ich Sie recht herzlich zur Einwohnerversammtung zum
Thema Abwasserproblematik ein. Jeder Einwohner hat dabei die Gele_
genheit, dem Geschäftsführer des MV Herrn Gündel, Fragen zu stellen.
Mit freundlichen Grüßen
Goldhammer
Bürgermeister

G Bekanntmachungen anderer Dienststellen
und Zweckverbände

Bekanntmachung
Durchführung der Frühjahrsdeichsch au 2@7
Gemäß Wassergesetz für das Land Sachsen-Anhalt dem $ 131 Abs. 6
wird am 26.03.2007 der Deichabschnitt der Bösen Sieben, Lutherstadt
Eisleben, Deiche EisrebenAfformsreben geschaut. Die schaukommissi-
on hat gemäß den g$ 131 und 132 des Wassergesetzes für das Land
Sachsen-Anhalt das Recht:
- Grundstücke zu betreten, Gewässer zu befahren und Anlaqen zu

kontrollieren
- Einsicht in Bestands- und Betriebsunterlagen von wassenrvidschaft_

lichen Anlagen zu nehmen
- eine Demonstration der Funktionsfähigkeit von wasserwirtschaftri-

chen Anlagen zu veranlassen, soweit dies für die Durchführuno der
Schau er{orderlich ist.
Eigentümer und Anlieger haben entlang der Deiche die Wege für die
Durchführung der Schau freizuhalten, sowie Vorsorge hinsichtlich des
ungehindeften Betretens des Grundstücks zu gewährleisten.

Jeder Bürger hat die Möglichkeit auf eigene Gefahr und Kosten an der
Deichschau teilzunehmen. Mit Fragen und Hinweisen zum betreffenden
Deichabschnitt wenden Sie sich bitte an die zuständige Verwaltungsge
meinschafVStadtven^/altung oder schrift lich an:
Landesbetrieb für Hochwasserschutz und Wasserwirtschaft
Sachsen-Anhalt
Flussbereich Merseburg, Willi-Brunder.t-Straße .14
06132 Halle (Saale).

Bekanntmachung
Durchführung der Frühjahrsdeichsch au 2OO7
Gemäß Wassergesetz fürdas Land Sachsen-Anhalt dem g .131 Abs. 6
wird am 28.03.2007 der Deichabschnitt der Bösen SiebenÄ/y'ilder Gra_
ben, Lutherstadt Eisleben, Brücke RHB Volkstedt bis Böse Sieben
geschaut. Die Schaukommission hat gemäß den gg 131 und 132 des
Wassergesetzes für das Land Sachsen-Anhalt das Recht:
- Grundstücke zu betreten, Gewässer zu befahren und Anlaqen zu

kontrollieren
- Einsicht in Bestands- und Betriebsunterlagen von wasserwidschaft_

lichen Anlagen zu nehmen
- eine Demonstration der Funktionsfähigkeit von wasserwirtschaftli_

chen Anlagen zu veranlassen, soweit dies für die Durchführuno der
Schau erforderlich ist.

Eigentümer und Anlieger haben entlang der Deiche die Wege für die
Durchführung der schau freizuhalten, sowie Vorsorge hinsichtrich des
ungehinderten Betretens des Grundstücks zu gewährleisten.
Jeder Bürger hat die Möglichkeit auf eigene Gefahr und Kosten an der
Deichschau teilzunehmen. Mit Fragen und Hinweisen zum betreffenden
Deichabschnitt wenden Sie sich bitte an die zuständige Verwaltungsge_
meinschafVStadtveruvaltung oder schrift lich an:
Landesbetrieb für Hochwasserschutz und Wasserwirtschaft
Sachsen-Anhalt Flussbeleich Merseburg, Willi-Brundert_Straße 14
06132 Halle (Saate).

ApWA?ER Anderung im Havariedienst
Z w e c k v e r b s n d  A- - ' .: 

Gemeinden Osterhausen undj Südharz ^i Dchmalzerode

Ab dem 05.03.2007 änder1 sich die Telefonnummer für den Bereit_
schaftsdienst des Abwaserzweckverbandes,,Südharz" wie folot:
Bereitschaftsdienst: Oi 51/52 62 40 OO.
Mit freundlichen Grüßen
gez. Stickel
Ve r b an d s g e sc h äf t sf ü h re r

Aus den Gemeinden berichtet

Bürgerinformationen

Sprechzeiten der Stadtverwaltung

Atlgemeine öffnungszeiten:

Bürgermeisterin Frau Fischer (Rathaus, Markt 01):
Donnerstag nach Vereinbarung

Standesamt (Rathaus, Markt 0.1):
Montag 9.00 - 12.00 Uhr

Dienstag
Donnerstag

Dienstag
Mittwoch
Donnerstag

Dienstag
Donnerstag

Dienstag
Donnerstag

Dienstag
Donnerstag

9.00 - 12.00 Uhr
9.00 - 12.00 Uhr

9.00 - 18.00 Uhr
9.00 - 12.00 Uhr
9.00 - 18.00 Uhr

9.00 - 12.00 Uhr
9.00 - 12.00 Uhr

9.00 - 12.00 Uhr
9.00 - 12.00 Uhr

9.00- '12.00 Uhr
9.00 - 12.00 Uhr

13.00 -  18.00 Uhr

13.00  -  15 .00  Uhr
13.00 - 15.30 Uhr'13.00 - 17.30 Uhr

13.00  -  17 .00  Uhr

13.00  -  17 .30  Uhr

13.00  -  16 .00  Uhr
13.00  -  18 .00  Uhr

Dienstag 9.00 -  12.00 Uhr
Donnerstag 9.00 - 12.00 Uhr
Bürgerzentrum mit Einwohnermeldeamt (Katharinenstift,
Sangerhäuser Straße 1Aßl:

Freitag 9.00 - 12.00 Uhr
jeden 1. Samstag im Monat von 9.00 - 11.00 Uhr
Stadtkasse (Münzstraße 1 0):

Wohngeldstelle (Münzstraße 1 0):

Stadtarchiv (Andreaskirchplatz 1 0):

Stadtverwaltung Lutherstadt Eisleben
Postanschrift: Postfach 0 13 31 ,062g2 Lutherstadt Eisleben
Paketanschrift: Markt 01, 06295 Lutherstadt Eisleben
Wichtige Telefonnummern und Adressen:
Vermittlung
Bürgermeisterin Frau Fischer
(Rathaus, Markt 01) 6 55 -1 OO
Büro der Bürgermeisterin (Rathaus, Markt 01) 6 55 -1 02
Offentlichkeitsarbeit (Bucherstraße 7a) 6 55 -1 41
Rechnungsprüfungsamt (Bucherstraße 7a) 6 55 -1 15
Wirtschaftsförderung
(Sangerhäuser Straße 12l13)
Rechtsamt (Rathaus, Markt 01)
Gleichstellungs- u.
Städtepartnerschaft sbeauft ragte
(Bucherstraße 7a)
Fachbereich 1 Zentrate Dienste
(Rathaus, Markt 01)
Büro des Stadtrates (Rathaus, Markt 01)

6 5 5 - 0

6 5 5 - 5 0 1
6 5 5 - 1 0 5

6 5 5 - 1 4 0

6 5 5 - 1 6 1
6 5 5 - 1  1 7


